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Ausbau der Straße Tinsdaler Weg - Abwägung der Stellungnahmen der 
Anliegerbeteiligung und Abwägung der zusätzlichen ADFC-Variante 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 

Der Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss beschließt die beigefügte Abwägung der eingegan-
genen Stellungnahmen der Anlieger und Interessierten (gem. Anlage – Übersicht / Tabelle) sowie  
die Fortführung der Planungen zum Ausbau der Straße Tinsdaler Weg, u. a. mit der neuen Variante 
„Mix 1-2-1“ für den Bereich A (gem. Anlage – Lageplan Mix 1-2-1). 
Im Bereich A (zw. Am Lohhof und Galgenberg) soll der Tinsdaler Weg in Teilbereichen als 
Einbahnstraße mit gegenläufigem Radweg (auf Hochbord) sowie Parkstreifen und Pflanzinseln 
ausgebaut werden. Zwischen der Pestalozzistraße und der Pulverstraße, inkl. Einmündung Rudolf-
Breitscheid-Straße, soll der Tinsdaler Weg im Zweirichtungsverkehr mit beidseitigen Schutzstreifen 
nutzbar sein. Ein Erhalt des Baumbestandes (vor der EBG) und eine Geschwindigkeitsreduzierung 
auf 30 km/h sind anzustreben.  
Im Bereich B (zw. Galgenberg und Grenzweg - HH) soll der Tinsdaler Weg mit beidseitigen Rad- und 
Gehwegen (auf Hochbord) ausgebaut werden. 
Die Träger öffentlicher Belange sind in den weitergehenden Planungsprozess einzubeziehen. 
 
 
 
 
  



Fortsetzung der Vorlage Nr. BV/2022/099-1 

Ziele 
 

1. Strategischer Beitrag des Beschlusses 
(Bezug auf Produkt / Handlungsfeld / Oberziele) 
 

HF 2 Stadtentwicklung und Umwelt: Die Stadt sorgt für einen ausgewogenen Verkehrsmix, der 
sowohl Belange der Umwelt als auch des Wirtschaftsstandortes berücksichtigt 
 
2. Maßnahmen und Kennzahlen für die Zielerreichung des Beschlusses 
 

. / . 
 
Darstellung des Sachverhaltes 
 

In Mai / Juni 2022 wurden dem PLA und dem UBFA verschiedene Ausbauvarianten für den Tinsdaler 
Weg vorgestellt (s. a. BV/2021/137-2). 
Nach längerer Beratungsphase wurde in den Ausschüssen mehrheitlich beschlossen, den Tinsdaler 
Weg in zwei Ausbaubereiche aufzuteilen und Verbesserungen für den Radverkehr vorzusehen. 
Für den Bereich A - zw. Am Lohhof und Galgenberg ergaben sich somit eine Variante mit 
beidseitigen Schutzstreifen (im Gegen-/Zweirichtungsverkehr) sowie Einbahnstraßenvarianten mit 
beidseitigen Radfahrstreifen bzw. mit Radfahrstreifen und gegenläufigem Radweg (auf Hochbord). 
Für den Bereich B - zw. Galgenberg und Grenzweg (HH) wäre ein Ausbau mit beidseitigen, 
getrennten Rad- und Gehwegen (auf Hochbord) realisierbar. 
Daraufhin erfolgte im September ´22 eine mehrwöchige, öffentliche Anliegerbeteiligung, ange-
kündigt mittels in der Straße aufgehängten Plakaten und auf der Webseite der Stadt Wedel. 
Die Beteiligung erfolgte überwiegend online über ein extra eingerichtetes E-Mail-Postfach.  
Es haben mehr als 100 Anwohner bzw. Interessierte Stellungnahmen abgegeben (s. Anlage – 
Übersicht / Tabelle).  
 

Grundsätzlich sind sehr viele Stellungnahmen eingegangen, in denen eine Verbesserung für 
Radfahrende bzw. separate Radwege und eine Temporeduzierung auf 30 km/h befürwortet und 
gefordert werden. In vielen Stellungnahmen wird der Erhalt der Parkmöglichkeiten und die 
Einrichtung einer Einbahnstraße sowie die Anlage von Grün-/Pflanzflächen gefordert. 
Von einer Anwohnergruppe (ca. 15 Pers.) kam ein Vorschlag, den Bereich A differenzierter zu 
betrachten, um die Durchfahrt nicht zu sehr einzuschränken, aber Platz für alle Bedürfnisse zu 
behalten. Es sollte eine Einbahnstraße mit separaten Radwegen gebaut werden, die jeweils in 
Richtung R.-Breitscheid-Straße führt. Die Pestalozzi- und die Pulverstraße sollten uneingeschränkt 
erreichbar bleiben, die Radfahrenden dabei aber sicher geführt werden. 
 

Unter Berücksichtigung der Vielzahl gleichlautender Stellungnahmen und des Gruppenvorschlages 
der Anwohner sowie der vorh. Straßenbreiten ergibt sich für die beiden Ausbaubereiche Folgendes: 
 

zu Bereich A) zw. Am Lohhof und Galgenberg (neue Variante Mix 1-2-1):  
Einrichtung einer Einbahnstraße vom Am Lohhof bis zur Pestalozzistraße sowie vom Galgenberg bis 
zur Pulverstraße, mit jeweils gegenläufigem Radweg (auf Hochbord). Radfahrende und Pkw/Lkw/ 
Bus teilen sich die Fahrbahn in Fahrtrichtung der Einbahnstraße. Anlage von wechselseitigen 
Einengungen (Pflanzinseln) und Schaffung von Parkmöglichkeiten am Fahrbahnrand. 
Aufpflasterungen im Bereich von Einmündungen und Überwegsbereichen.  
Querschnitt (12 m): ca. 2,00 m Gehweg – ca. 2,10 m Radweg (inkl. Schutzstreifen und Bord) - 3,75 
m bzw. 5,75 m Fahrbahn - ca. 2,15 m Gehweg. 
Erhalt des Zweirichtungsverkehrs zwischen Pestalozzistraße und Pulverstraße, inkl. Einmündung R.-
Breitscheid-Straße und Anlage von beidseitigen Schutzstreifen. 
Querschnitt (12 m): Fahrbahn 4,50 m - beidseitig Schutzstreifen mit je 1,65 m Breite (inkl. 
Markierung und Wasserlauf) - beidseitig Gehweg mind. ca. 2,10 m breit (auf Hochbord) 
 

zu Bereich B) zw. Galgenberg und Grenzweg/HH (ohne Kreuzung Industriestr./Elbring): 
Ausbau analog Bestand mit beidseitigen Geh- und Radwegen sowie einer ausreichend breiten 
Fahrbahn für Begegnungsverkehr und Möglichkeiten zum Parken am Fahrbahnrand. 
Querschnitt (14 m): Fahrbahn 6,50 m – beidseitig ca. 2,05 m Radweg (inkl. Schutzstreifen und Bord) 
sowie ca. 1,70 m Gehweg 
 

 
 
Begründung der Verwaltungsempfehlung 



Fortsetzung der Vorlage Nr. BV/2022/099-1 

 

Mit dem Ausbau der Straße Tinsdaler Weg soll die nutzbare Straßenfläche entsprechend geltender 
Richtlinien / Vorschriften in einen fachgerechten und verkehrssicheren Zustand gebracht werden. 
  

Mit der neuen Variante „Mix 1-2-1“ verbessert sich im Bereich A die gesamte Verkehrssituation.  
Die Erreichbarkeit der Schule (EBG), inkl. Nebengebäude und Sporthalle/-platz Bergstraße, bleibt 
durch den Zweirichtungsverkehr zwischen Pestalozzistraße und Pulverstraße erhalten. Der Tinsdaler 
Weg könnte weiterhin als Ausweichstrecke bei Voll-/Teilsperrung einer umliegenden Straße genutzt 
werden, da die nutzbare Fahrbahnbreite (von Bord zu Bord) 5,75 m wäre. Die Erreichbarkeit der 
Feuerwache (Schulauer Straße) wird nur gering eingeschränkt, da nur Teilbereiche Einbahnstraße 
werden. Durch die Einbahnstraßenregelung werden jedoch Such- und Fremdverkehre in den 
umliegenden Wohnstraßen (z. B. in der Pulverstr. / Goethestr. / Pestalozzistr., aber auch in der 
Feldstr. und Am Lohhof) erzeugt. Die sich daraus ergebenden Schwierigkeiten sind noch abzuwägen.  
 

Für den Bereich B gäbe es kaum eine Veränderung. Es müsste lediglich das Parken am 
Fahrbahnrand mit der Ausweisung von Halteverbotsbereichen neu geregelt werden. 
 

Hinweise der TÖB oder aber fach-/technischen Besonderheiten werden in der weiteren Entwurfs-/ 
Ausführungsplanung berücksichtigt und eingearbeitet. 
 
Darstellung von Alternativen und deren Konsequenzen mit finanziellen Auswirkungen 
 

In den Sitzungen im Mai und Juni wurden weitere mögliche Varianten erläutert und vorgestellt  
(s. a. BV/2021/137-2), die nachfolgend noch einmal kurz benannt werden:  
 

Für den Bereich A standen ein Ausbau ähnlich Bestand sowie Einbahnstraßenvarianten zur 
Diskussion.  
Bei einem Ausbau ähnlich Bestand wäre das Parken am Fahrbahnrand teilweise möglich.  
Nachteil: Eine Verbesserung für Radfahrer gäbe es nicht. 
Bei einer Einbahnstraße könnten beidseitig Schutzstreifen (Radfahrangebot) oder Radfahrstreifen 
und Radweg (jeweils benutzungspflichtig, auch in Gegenrichtung) angelegt werden.  
Nachteil: Es wird in der Straße kein Platz für haltende / parkende Fahrzeuge angeboten; ggf. 
subjektive Unsicherheit bei Nutzung des Radfahr-/Schutzstreifens und gleichzeitigem Lkw-/ 
Busverkehr. 
 

Für den Bereich B standen auch der Ausbau mit beidseitigen Radfahrstreifen (benutzungspflichtig) 
oder mit beidseitigen Schutzstreifen (Radfahrangebot) zur Diskussion. Nachteil: wie vor. 
 

Diese Varianten fanden bei der Mehrheit der Anwohner (s. Stellungnahmen) keinen Zuspruch. 
 
Die bisher geschätzten Gesamtkosten der Straßenbaumaßnahme liegen bei ca. 6,2 Mio.€. Hierbei    
sind ca. 5,6 Mio.€ für Baukosten und ca. 600 T€ für Baunebenkosten (Ing.-leistungen, Vermessung, 
Baugrund, Sonstiges) eingeplant.  
Eine detaillierte Kostenberechnung für die letztendliche Ausbauvariante der Bereiche A und B wird 
erst im Rahmen der Entwurfs-/Ausführungsplanung erfolgen.  
 

Es handelt sich um eine Maßnahme im Sinne des Straßenbaubeitragsrechts, wobei die Ausbau-
beiträge bei der Stadt Wedel zurzeit ausgesetzt sind. 
 

Seitens der Stadt wird angestrebt, Fördermittel bzw. Zuschüsse vom Kreis Pinneberg bzw. vom Land  
S-H (LBV) zu erhalten. Es werden Anträge im Rahmen der Radverkehrsförderung und des Gemeinde-
verkehrsfinanzierungsgesetzes gestellt. 
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Ergänzung: Abwägung der zusätzlichen ADFC-Variante 
 

In der UBFA-Sitzung am 12.01.2023 hat der ADFC (Ortsgruppe Wedel) seine Variante mittels einer 
Power-Point-Präsentation vorgestellt. Grundsätzlich schlägt der ADFC vor, die Straße Tinsdaler Weg 
(Bereich A) wie folgt aufzuteilen: ca. 2 m Gehweg, 8 m Fahrbahn, ca. 2 m Gehweg. Die Fahrbahn 
soll dann in zwei Fahrstreifen mit je 2,70 m Breite und einem Mittel-/Rüttelstreifen in 0,60 m 
Breite sowie wechselseitigen 2 m breiten Parkstreifen aufgeteilt werden. Die Radfahrerenden 
haben dann jeweils die 2,70 m breite Fahrspur, gemeinsam mit Pkw/Lkw/Bus zu nutzen. 
Überholvorgänge erfordern dann das Überfahren des Mittel-/Rüttelstreifens und die Nutzung der 
gegenläufigen Fahrspur. 
Daraufhin hat der UBFA beschlossen, die Verwaltung mit der Ausarbeitung der ADFC-Variante zu 
beauftragen. Gemäß Beschluss ist die Variante mit den gesetzlichen Vorgaben in Übereinstimmung 
zu bringen und dem Ausschuss als Zusatzvariante zum nächstmöglichen Sitzungstermin in einer 
Beschlussvorlage vorzulegen. 
 

Die Verwaltung hat den Auftrag an das Planungsbüro M+O aus Oststeinbek weitergegeben. Die 
Ausarbeitungen des Büros M+O sind der neuen Anlage „Kurzbericht M+O zu ADFC-Variante“, inkl. 
Querschnitt und Lagepläne zur ADFC-Variante zu entnehmen. 
 

Seitens der Verwaltung wurde im Nachgang zur Ausschusssitzung festgestellt, dass die vom ADFC 
vorgestellte Variante weitestgehend dem Leitfaden des BMVI „Fahrradstraßen – Leitfaden für die 
Praxis“ entnommen wurde. Es wurde seitens des ADFC jedoch nicht darauf hingewiesen, dass die 
aufgezeigten Darstellungen und Fotos die Ausweisung einer Fahrradstraße voraussetzen (s. Anlage).   
 

Fazit: Da die verkehrsrechtlichen Voraussetzungen (vorherrschende Verkehrsart: Radverkehr, kein 
Durchgangsverkehr) für eine Fahrradstraße im Tinsdaler Weg zurzeit nicht gegeben sind, schlägt die 
Verwaltung weiterhin die Variante „MIX 1-2-1“ vor.  
Sichere Radverkehrsanlagen können hier nur bei den erarbeiteten Varianten „Schutzstreifen“ (bei 
Zweirichtungsverkehr) und „Einbahnstraße“ (mit baulich angelegten Radwegen, auch in 
Gegenrichtung) vorgesehen werden. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen 
 

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen:  ja  nein 
 

Mittel sind im Haushalt bereits veranschlagt  ja  teilweise   nein 
 

Es liegt eine Ausweitung oder Neuaufnahme von freiwilligen Leistungen vor:  ja  nein 
 

Die Maßnahme / Aufgabe ist  vollständig gegenfinanziert  (durch Dritte) 
  teilweise gegenfinanziert (durch Dritte) 
  nicht gegenfinanziert, städt. Mittel erforderlich 
 

Aufgrund des Ratsbeschlusses vom 21.02.2019 zum Handlungsfeld 8 (Finanzielle Handlungsfähigkeit) 
sind folgende Kompensationen für die Leistungserweiterung vorgesehen: 
 
(entfällt, da keine Leistungserweiterung) 
 
 
 

Ergebnisplan 
2022 alt 2022 neu 2023 2024 2025 2026 ff. Erträge / Aufwendungen 

 in EURO 
*Anzugeben bei Erträge, ob Zuschüsse / Zuweisungen, Transfererträge, Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge 
Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalkosten, Sozialtransferaufwand, Sachaufwand, Zuschüsse, Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen 

Erträge*                                     
Aufwendungen*                                     
Saldo (E-A)                                     
       

2022 alt 2022 neu  2023 2024 2025 2026 ff. Investition 
in EURO 

Investive Einzahlungen                                     
Investive Auszahlungen 100.000  100.000 1,5 Mio. 1,5 Mio. 3 Mio. 
Saldo (E-A) 100.000  100.000 1,5 Mio. 1,5 Mio. 3 Mio. 
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Anlage/n 
 

1 Abwägung der Stellungnahmen (Übersicht) 
2 Übersicht neu (System MIX 1-2-1) 
3 Bereich A - Plan01 MIX 1-2-1 
4 Bereich A - Plan02 MIX 1-2-1 
5 Bereich B - Plan03 Ausbau analog Bestand 
6 Bereich B - Plan04 Ausbau analog Bestand 
7 Kurzbericht M+O zu ADFC-Variante 
8 Querschnitt ADFC-Variante 
9 Lageplan ADFC-Variante (Abschn1) 
10 Lageplan ADFC-Variante (Abschn2) 
11 Auszüge aus dem BMVI-Leitfaden Fahrradstraßen 

 



Vorplanung zum Ausbau Tinsdaler Weg - Abwägung der Stellungnahmen der Anwohner

UBFA-Beschluss zur Vorplanung (Ausbauvorschlag): Aufteilung der Straße in zwei Ausbaubereiche und Verbesserungen für den Radverkehr vorsehen 

Bereich A - zw. Am Lohhof und Galgenberg:  mit beidseitigen Schutz-/Radfahrstreifen weiter planen
Varianten Bereich A: Gegenverkehr mit beids. Schutzstreifen; Einbahnstraße mit beids. Radfahrstreifen; Einbahnstraße mit Radfahrstreifen und gegenläufigem Radweg

Bereich B - zw. Galgenberg und Grenzweg (HH):  mit beidseitigen Radwegen weiter planen
Variante Bereich B: Fahrbahn mit beidseitigen Rad- und Gehwegen (auf Hochbord)

lfd. 
Nr.

Einwand / Anregung (sinngemäße Faktendarstellung) Radf. Parken Einb. 30 km/h Abwägungsvorschlag
Begründung bzw.                       

weitere Veranlassung
Anzahl 
Einw.                                               

1
Einbahnstraße wird abgelehnt, aus benannten Gründen; zu Bereich A: 
befürwortet wird die Variante mit beidseitigen Schutzstreifen; zu Bereich 
B: befürwortet wird der Ausbauvorschlag

 +1 -1 -1 0 wird berücksichtigt
entspricht den Vorschlägen der 
Verwaltung bzw. der Beschlusslage                              

1 Pers.

2

Einbahnstraße wird abgelehnt, aus benannten Gründen; zu Bereich A: 
befürwortet wird die Variante mit beidseitigen Schutzstreifen; zu Bereich 
B: befürwortet werden beidseitige Radfahrstreifen; Zusatz:  parkende 
Fahrzeuge gehören nicht auf die Fahrbahn!

+1 -1 -1 0 wird z. T. berücksichtigt
entspricht den Vorschlägen der 
Verwaltung bzw. in Teilen der 
Beschlusslage                              

1 Pers.

3
zu Bereich A: Bedenken zu allen Ausbauvarianten; Halt- und 
Parkmöglichkeiten müssen erhalten bleiben;

0 +2 0 0 wird nicht berücksichtigt
entspricht nicht den Vorschlägen der 
Verwaltung / der Beschlusslage; keine 
Verbesserung für Radverkehr                        

2 Pers.

4
zu Bereich A: Wunsch nach Tempo-30-Zone mit beidseitigen 
kombinierten Geh- und Radwegen; Parkmöglichkeiten erhalten

0 +2 0 +2 wird nicht berücksichtigt
entspricht nicht den Vorschlägen der 
Verwaltung / der Beschlusslage; keine 
Verbesserung für Radverkehr                        

2 Pers.

5
Unterstützung aller Ausbauvarianten gem. Beschlusslage; Halte-/ 
Parkverbot auch zw. Galgenberg und Industriestr. gewünscht

+1 -1 +1 +1 wird berücksichtigt
entspricht den Vorschlägen der 
Verwaltung / der Beschlusslage                              

1 Pers.

6 Ablehnung der Einbahnstraße; sonst egal 0 0 -1 0 wird berücksichtigt
entspricht den Vorschlägen der 
Verwaltung bzw. der Beschlusslage                              

1 Pers.

7
Unterstützung aller Ausbauvarianten gem. Beschlusslage; kein Parkraum 
auf Straße; Radfahrer sollten Vorrang haben

+1 -1 +1 0 wird berücksichtigt
entspricht den Vorschlägen der 
Verwaltung / der Beschlusslage                              

1 Pers.

8

zu Bereich A: Befürworter des großen Einbahnstraßensystems (inkl. 
Feldstraße und Am Lohhof); Vorschlag zu einseitigen Radwegen (mit 
Gegenverkehr) in den Einbahnstraßen; gemeinsamer Geh-/Radweg in 
Am Lohhof; Parkplätze erhalten / Parkstreifen anlegen; zu Bereich B: 
Ausbau gem. Vorschlag

+1 +1 +1 0 wird z. T. berücksichtigt
entspricht in Teilen den Vorschlägen 
der Verwaltung / der Beschlusslage                  

1 Pers.

9
Befürworter des großen Einbahnstraßensystems (inkl. Feldstraße); 
Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h; ggf. Fahrradstraße 

+1 0 +1 +1 wird z. T. berücksichtigt
entspricht in Teilen den Vorschlägen 
der Verwaltung / der Beschlusslage                  

1 Pers.

10
Idee eines niveaugleichen Ausbaus als "shared space"; 
Geschwindigkeitsreduzierung auf 30 km/h; Parkbuchten und Grünflächen 
(mit Bäumen) anlegen

0 +1 0 +1 wird nicht berücksichtigt
entspricht nicht den Vorschlägen der 
Verwaltung / der Beschlusslage; keine 
Verbesserung für Radverkehr                        

1 Pers.

11
Geschwindigkeitsbeschränkung mit einem deutlich vom KFZ-Verkehr 
abgetrennten Fahrradweg (auf Bord); Parkmöglichkeiten unterbinden

+1 -1 0 +1 wird z. T. berücksichtigt
entspricht in Teilen den Vorschlägen 
der Verwaltung / der Beschlusslage                  

1 Pers.

12 zu Bereich B: beidseitig Radwege; Parken untersagen +2 -2 0 0 wird berücksichtigt
entspricht den Vorschlägen der 
Verwaltung / der Beschlusslage                              

2 Pers.

Boe, 25.10.2022



Vorplanung zum Ausbau Tinsdaler Weg - Abwägung der Stellungnahmen der Anwohner

lfd. 
Nr.

Einwand / Anregung (sinngemäße Faktendarstellung) Radf. Parken Einb. 30 km/h Abwägungsvorschlag
Begründung bzw.                       

weitere Veranlassung
Anzahl 
Einw.                                               

13
zu Bereich A: Einbahnstraße bevorzugt; zu Bereich B: wie Vorschlag; 
wichtig: Parkmöglichkeiten in Straße erhalten / schaffen

+1 +1 +1 0 wird z. T. berücksichtigt
entspricht in Teilen den Vorschlägen 
der Verwaltung / der Beschlusslage                  

1 Pers.

14
wichtig: mehr Sicherheit für Radfahrer durch Bau richtiger, separater 
Radwege

+1 0 0 0 wird z. T. berücksichtigt
entspricht in Teilen den Vorschlägen 
der Verwaltung / der Beschlusslage                  

1 Pers.

15 zu Bereich B: Parken untersagen 0 -1 0 0 wird z. T. berücksichtigt
entspricht in Teilen den Vorschlägen 
der Verwaltung / der Beschlusslage                  

1 Pers.

16
zeitliche Regelung für Sperrung für Autofahrer (ggf. für Einbahnstraße) in 
Bezug auf Schulbetrieb (bis 17 Uhr)

0 0 0 0 wird nicht berücksichtigt
entspricht nicht den Vorschlägen der 
Verwaltung / der Beschlusslage; keine 
Verbesserung für Radverkehr                        

1 Pers.

17

zu beachten: sichere Schulwege; Parken ggf. einschränken, aber auch in 
den Neben-/Anliegerstraßen - Parkflächen markieren; Parkausweise 
möglich? 30 km/h-Zone und Einbahnstraße sinnvoll; Lkw-Verbot; 
Feldstraße auch 30 km/h

0 -2 +2 +2 wird z. T. berücksichtigt
entspricht in Teilen den Vorschlägen 
der Verwaltung / der Beschlusslage                  

2 Pers.

18
zu Bereich B: geschwindigkeitsbegrenzende, bauliche Maßnahmen 
(Erhöhungen, Einengungen) auf die Fahrbahn bringen; Schwerlastverkehr 
reduzieren

0 0 0 0 wird z. T. berücksichtigt
entspricht in Teilen den Vorschlägen 
der Verwaltung / der Beschlusslage                  

1 Pers.

19
zu Bereich A: Variante E3 mit Tempo 30 bevorzugt - Einbahnstraße mit 
Parkstreifen inkl. Grüninseln und beidseitigen Schutzstreifen

+2 +2 +2 +2 wird z. T. berücksichtigt
entspricht in Teilen den Vorschlägen 
der Verwaltung / der Beschlusslage                  

2 Pers.

20
keine Radwege auf Hochbord; nur Radfahrstreifen auf Fahrbahn 
(Asphaltfläche ist am Komfortabelsten)

+1 0 0 0 wird z. T. berücksichtigt
entspricht in Teilen den Vorschlägen 
der Verwaltung / der Beschlusslage                  

1 Pers.

21
zu Bereich A: Querschnittsvorschlag für Einbahnstraße mit Tempo 30: 
beidseitig Gehwege, einseitig breiter Radweg auf Bord (auch in 
Gegenrichtung), einseitig Parkstreifen, ggf. Bauminseln

+1 +1 +1 +1 wird z. T. berücksichtigt
entspricht in Teilen den Vorschlägen 
der Verwaltung / der Beschlusslage                  

1 Pers.

22 Fahrbahnmarkierung fehlt, Radwege werden nicht benutzt 0 0 0 0 wird nicht berücksichtigt
entspricht nicht den Vorschlägen der 
Verwaltung / der Beschlusslage; keine 
Verbesserung für Radverkehr                        

1 Pers.

23

zu Bereich A: neue Aufteilung - je Nutzer 4 m Breite verfügbar; 
Einbahnstraße mit jeweils 2 m Gehweg, 4,50 Fahrbahn inkl. versetzten 
Halte-/Parkmöglichkeiten (mit Parkscheibe) und Grünstreifen mit 
Bepflanzung/Bäumen, 3,50 m Radspur mit Gegenverkehr; Vorbehaltsnetz 
aufheben

+1 +1 +1 0 wird z. T. berücksichtigt
entspricht in Teilen den Vorschlägen 
der Verwaltung / der Beschlusslage                  

1 Pers.

24

zu Bereich A: Radverkehrssituation verbessern; Schutzstreifen sind 
unsicher; parkende Autos am Fahrbahnrand sind eine gute 
Verkehrsberuhigung; Einbahnstraße mit 30 km/h denkbar, aber 
Parkmöglichkeiten schaffen/erhalten

+1 +1 +1 +1 wird z. T. berücksichtigt
entspricht in Teilen den Vorschlägen 
der Verwaltung / der Beschlusslage                  

1 Pers.

25
zu Bereich B: sichere Querungsmöglichkeit am Grenzweg für 
Fußgänger/Radfahrer schaffen (Wanderwegverbindung)

0 0 0 0 wird nicht berücksichtigt
entspricht nicht den Vorschlägen der 
Verwaltung / der Beschlusslage                   

1 Pers.

26
Parkraum erhalten! Beidseitig schmale Gehwege und einen einseitigen 
Radweg (mit Gegenverkehr) sowie Parkbuchten anlegen; keine 
markierten Schutzstreifen, da zu gefährlich

+1 +1 0 0 wird nicht berücksichtigt
entspricht nicht den Vorschlägen der 
Verwaltung / der Beschlusslage                   

1 Pers.
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27
zu Bereich A: Parkplätze erhalten; Befürwortung Einbahnstraße und 
Tempo-30

0 +15 +15 +15 wird z. T. berücksichtigt
entspricht in Teilen den Vorschlägen 
der Verwaltung / der Beschlusslage                  

15 Pers.

28

zu Bereich A: neuer Querschnittsvorschlag für Einbahnstraße bei Tempo-
30 (inkl. Skizze) - Gehweg und gegenläufiger Radweg (auf Hochbord), 
Parkbereiche auf Fahrbahn, ggf. Pflanzinseln, Fahrbahn mit 
Verschwenkungen, Radfahrstreifen in Fahrtrichtung, breiter Gehweg (wg. 
Schule) - neue Variante

+8 +8 +8 +8 wird z. T. berücksichtigt
entspricht in Teilen den Vorschlägen 
der Verwaltung / der Beschlusslage  - 
neue Variante (Vorschlag)                

8 Pers.

29

neuer Variantenvorschlag: Einbahnstraße (Querschnitt wie vor benannt) 
splitten - von Am Lohhof bis Pestalozzistr. und vom Galgenberg  bis 
Pulverstraße; zw. Pestalozzistr. und Pulverstr. Gegenverkehr zulassen; 
Lkw- Durchfahrt in R.-Breitscheid-Str. ab Feldstr. in Richtung Tinsd. Weg 
verbieten; ggf. auch Einbahnstr. in der Feldstr. zw. R.-Breitscheid-Str. und 
Am Lohhof

+1 +1 +1 +1 wird z. T. berücksichtigt
entspricht in Teilen den Vorschlägen 
der Verwaltung / der Beschlusslage - 
neuer Variantenvorschlag

1 Pers.

30
zu Bereich A: Parkraum ist wichtig und zu erhalten; keine Radfahrer; 
keine Einbahnnstraßenregelung; Tempo-30 gewünscht

-1 +1 -1 +1 wird z. T. berücksichtigt
entspricht in Teilen den Vorschlägen 
der Verwaltung / der Beschlusslage                  

1 Pers.

31
auf Parkraum in Straße verzichten; Busverkehr nicht einschränken; 
Radfahren verbessern; 

+1 -1 0 0 wird z. T. berücksichtigt
entspricht in Teilen den Vorschlägen 
der Verwaltung / der Beschlusslage                  

1 Pers.

32
keine Einbahnstraße; Frage: Wo sollen denn die Autos parken? Keine 
Beiträge nach § 8 KAG?

0 +1 -1 0 wird nicht berücksichtigt
entspricht nicht den Vorschlägen der 
Verwaltung / der Beschlusslage                   

1 Pers.

33 Varianten gefallen nicht; Hinweis: Blick nach Groningen 0 0 0 0 wird nicht berücksichtigt
entspricht nicht den Vorschlägen der 
Verwaltung / der Beschlusslage                   

1 Pers.

34

zu Bereich B: Mobilität und starken Lkw-Verkehr beachten; parkende 
Fahrzeuge (insbes. Lkw) am Fahrbahnrand sind gefährliche Hindernisse 
(insbes. für gewerbl. Verkehr); Gegenverkehr belassen; Radstreifen am 
Fahrbahnrand; Parken untersagen 

+2 -2 0 0 wird z. T. berücksichtigt
entspricht in Teilen den Vorschlägen 
der Verwaltung / der Beschlusslage                  

2 Pers.

35 zu Bereich A: Erhalt der Parkplätze, Einbahnstraße; eher Variante E3 +1 +1 +1 0 wird z. T. berücksichtigt
entspricht in Teilen den Vorschlägen 
der Verwaltung / der Beschlusslage                  

1 Pers.

36
zu Bereich A: Schutzstreifen wird abgelehnt (unsicher); separate 
Radwege; Tempo-30; kein Halten/Parken am Fahrbahnrand; 
Anwohnerparken? - Autos auf Privatgrund!

+1 -1 +1 +1 wird berücksichtigt
entspricht den Vorschlägen der 
Verwaltung / der Beschlusslage                              

1 Pers.

37
zu  Bereich A: unterstützt wird Variante 1 - Gegenverkehr mit 
Radschutzstreifen (gute Erfahrungen in Feldstraße)

+1 0 -1 0 wird berücksichtigt
entspricht den Vorschlägen der 
Verwaltung / der Beschlusslage                              

1 Pers.

38
Fahrradfreundlicher Ausbau ist großartig! Autokomfort reduzieren; 
Wegführung von/nach Hamburg (Schulauer Weg) verbessern

+1 -1 0 0 wird z. T. berücksichtigt
entspricht in Teilen den Vorschlägen 
der Verwaltung / der Beschlusslage                  

1 Pers.

39

neuer Variantenvorschlag zu Bereich A: Gegenverkehr beibehalten; 
Fahrbahn 8 m breit mit wechselseitigen Parkstreifen und Grünflächen, 
Fahrspuren durch Pflaster-/Rüttelstreifen trennen, beidseitig 2 m breiten 
Gehweg, 30 km/h oder weniger; Fahrradstraße; Querungshilfen und 
"Speedbumps"; Blick nach Holland

+3 +3 -3 +3 wird z. T. berücksichtigt
entspricht in Teilen den Vorschlägen 
der Verwaltung / der Beschlusslage - 
neuer Variantenvorschlag

3 Pers.
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40
zu Bereich B: zzt. starker Lkw-Verkehr, zu hohe Geschwindigkeiten, 
Überfahren der Geh-/Radwege; Vorschlag: Tempo-30, Einbahnstraße und 
breite Radwege

+1 -1 +1 +1 wird nicht berücksichtigt
entspricht nicht den Vorschlägen der 
Verwaltung / der Beschlusslage                   

1 Pers.

41

zu Bereich A: Wunsch nach Fahrradstraße (30 km/h) mit Fahrbahn-
höcker im Bereich der Einmündungen; vor der Schule 10-20 km/h; 
wechselseitiges Parken auf Fahrbahn zulassen; Parken nicht vor der 
Schule; R.-Breitscheid-Str. verkleinern, Parkplätze für Kirche vorsehen; zu 
Bereich B: gut ausgebaute Radwege am Gehweg (auf Fahrbahn); 
wünschenswert: Tempo-30; denkbar: Radfahrer auf die Straße; Hinweis 
auf Mülltonnen auf Radwegen

+1 +1 -1 +1 wird z. T. berücksichtigt
entspricht in Teilen den Vorschlägen 
der Verwaltung / der Beschlusslage                  

1 Pers.

42
zu Bereich A: für Variante 1 - Radfahrstreifen und breite Gehwege 
(Rollstuhlfahrer freundlich), kein Parken auf Fahrbahn

+3 -3 -3 0 wird berücksichtigt
entspricht den Vorschlägen der 
Verwaltung / der Beschlusslage                              

3 Pers.

43
zu Bereich A: Wo sollen Autos parken? Streckenführung (Umwege) 
wegen Einbahnstraßenregelung?

0 0 0 0 wird nicht berücksichtigt
entspricht nicht den Vorschlägen der 
Verwaltung / der Beschlusslage                   

1 Pers.

44
zu Bereich A: wechselseitig Baumstandorte (bienenfreundlich) 
gewünscht; Parkbuchten anlegen; Radfahrer auf den Gehweg 
(gemeinsam); Tempo-30 und Einbahnstraße wird abgelehnt

0 +1 -1 -1 wird z. T. berücksichtigt
entspricht in Teilen den Vorschlägen 
der Verwaltung / der Beschlusslage                  

1 Pers.

45

zu Bereich A: neuer Querschnittsvorschlag für Einbahnstraße bei Tempo-
30 (inkl. Skizze), Gehweg mit gegenläufigem Radweg, Parken auf 
Fahrbahn, Pflanzinseln, Fahrbahn mit Verschwenkungen, Radfahrstreifen 
in Fahrtrichtung, breiter Gehweg (wg. Schule)

+1 +1 +1 +1 wird z. T. berücksichtigt
entspricht in Teilen den Vorschlägen 
der Verwaltung / der Beschlusslage  - 
neue Variante (Vorschlag)                

1 Pers.

46 Parkplätze müssen erhalten bleiben! 0 +1 0 0 wird nicht berücksichtigt
entspricht nicht den Vorschlägen der 
Verwaltung / der Beschlusslage                   

1 Pers.

47

Hinweis auf Starkregen- und Überflutungsvorsorge im öffentlichen Raum, 
Starkregenresillienz bei der Ausbauplanung beachten; Verbesserungen 
für Radfahrer vorsehen; zu Bereich B: Ausbau analog Bestand ist nicht 
zielführend; Parken einschränken

+1 -1 0 0 wird z. T. berücksichtigt
entspricht in Teilen den Vorschlägen 
der Verwaltung / der Beschlusslage                  

1 Pers.

48
Befürworter einer Tempo-30-Zone; Kinder beachten; Parkplätze erhalten; 
Radwege ausbauen

+2 +2 0 +2 wird z. T. berücksichtigt
entspricht in Teilen den Vorschlägen 
der Verwaltung / der Beschlusslage                  

2 Pers.

49
zu Bereich B: Radweg/Radfahrer auf die Straße bringen (Radstreifen); 
Fortführung nach/in Hamburg abstimmen/forcieren

+1 0 0 0 wird nicht berücksichtigt
entspricht nicht den Vorschlägen der 
Verwaltung / der Beschlusslage                   

1 Pers.

50
zu Bereich B: räumliche Trennung von Geh- und Radweg (Trenn-streifen); 
Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h bis Hs. Nr. 140

+3 0 0 +3 wird z. T. berücksichtigt
entspricht in Teilen den Vorschlägen 
der Verwaltung / der Beschlusslage                  

3 Pers.

51

zu Bereich A: neuer Vorschlag für Einbahnstraße: schmaler Gehweg mit 
breitem, gegenläufigen Radweg, Fahrbahn (einspurig), Parken auf 
Fahrbahn (festgelegte Bereiche), einseitig breiter Gehweg; Markierung 
"Zebrastreifen" als Querungshilfen

+1 +1 +1 0 wird z. T. berücksichtigt
entspricht in Teilen den Vorschlägen 
der Verwaltung / der Beschlusslage                  

1 Pers.

52
zu Bereich A: für Variante 2 - Einbahnstraße mit beidseitigen 
Radfahrstreifen und breiten Gehwegen; Tempo-30; Bäume erhalten

+4 -4 +4 +4 wird berücksichtigt
entspricht den Vorschlägen der 
Verwaltung / der Beschlusslage                              

4 Pers.
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53
zu Bereich B: Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h bis Hs. Nr. 142; 
Parken am Fahrbahnrand beibehalten; Radfahrer auf Straße (Fahrbahn) 
oder auf beidseitig gut ausgebaute Radwege

+1 +1 0 +1 wird z. T. berücksichtigt
entspricht in Teilen den Vorschlägen 
der Verwaltung / der Beschlusslage                  

1 Pers.

54
zu Bereich A: für Einbahnstraße bei Tempo-30, Parkbuchten 
wechselseitig auf Fahrbahn, breiter Radfahrbereich, Gehwege

+1 +1 +1 +1 wird z. T. berücksichtigt
entspricht in Teilen den Vorschlägen 
der Verwaltung / der Beschlusslage                  

1 Pers.

55

"Die Planungen vom Bauamt bzw. Verantwortlichen ist in Wedel 
mittlerweile eine Katastrophe." zu Bereich A: Fahrradstreifen verdrängen 
die Fahrzeuge zum Parken in die Nebenstraßen; Ablehnung der 
Einbahnstraße; zu Bereich B: parkende Lkw stören

0 0 0 0 wird nicht berücksichtigt
entspricht nicht den Vorschlägen der 
Verwaltung / der Beschlusslage                   

1 Pers.

56
für von der Fahrbahn deutlich abgetrennte, beidseitige, gemeinsame Geh- 
und Radwege; Park- und Haltemöglichkeiten belassen / vorsehen;  
Tempo-30

+1 +1 0 +1 wird z. T. berücksichtigt
entspricht in Teilen den Vorschlägen 
der Verwaltung / der Beschlusslage                  

1 Pers.

57
zu Bereich A: Ausbau ähnlich Bestand; zu Bereich B: Ausbau ähnlich 
Bestand; Parkmöglichkeiten erhalten; Zweispurigkeit erhalten (Hinweis 
auf Bootstransporte); Ausbau nicht erforderlich

0 +1 -1 0 wird nicht berücksichtigt
entspricht nicht den Vorschlägen der 
Verwaltung / der Beschlusslage                   

1 Pers.

58
zu Bereich A: Parkmöglichkeiten für Anwohner erhalten / schaffen; 
Einbahnstraße mit Tempo 30 und breite Radwege

+2 +2 +2 +2 wird z. T. berücksichtigt
entspricht in Teilen den Vorschlägen 
der Verwaltung / der Beschlusslage                  

2 Pers.

59
Tempo 30 im gesamten Tinsdaler Weg! Sicheres Queren der Straße 
(außerhalb der Ampeln) ermöglichen!

0 0 0 +2 wird z. T. berücksichtigt
entspricht in Teilen den Vorschlägen 
der Verwaltung / der Beschlusslage                  

2 Pers.

60
Temporeduzierung; Einbahnstraße; Radwege schaffen; Parkplätze 
erhalten

+2 +2 +2 +2 wird z. T. berücksichtigt
entspricht in Teilen den Vorschlägen 
der Verwaltung / der Beschlusslage                  

2 Pers.

61
gegen Einbahnstraße; für Schutzstreifen (ähnlich Feldstraße); verstärkte 
Kontrolle des Halteverbotes

+2 0 -2 0 wird z. T. berücksichtigt
entspricht in Teilen den Vorschlägen 
der Verwaltung / der Beschlusslage                  

2 Pers.

62
Befürworter der Einbahnstraße über gesamter Länge; Nutzung von MIV 
erschweren; ÖPNV-Nutzung und Radverkehr fördern; bauliche, vom MIV 
getrennte Radwege errichten; Grünstreifen/-flächen schaffen

+1 -1 +1 0 wird z. T. berücksichtigt
entspricht in Teilen den Vorschlägen 
der Verwaltung / der Beschlusslage                  

1 Pers.

63
klare Trennung der Verkehre (Fußg, Rad, Auto); bevorzugt Variante 2, 
jedoch mit Gegenverkehr; kein Parken auf Fahrbahn

+1 -1 0 0 wird z. T. berücksichtigt
entspricht in Teilen den Vorschlägen 
der Verwaltung / der Beschlusslage                  

1 Pers.

64
Schaffung sicherer Radwege; bevorzugt wird Variante 2; Einbahnstraße 
und Tempo 30; Pflanzinseln gewünscht

+2 -2 +2 +2 wird z. T. berücksichtigt
entspricht in Teilen den Vorschlägen 
der Verwaltung / der Beschlusslage                  

2 Pers.

65
zu Bereich A: Variante 1; Ablehnung einer Einbahnstraße; zu Bereich B: 
Ausbauvorschlag wie Feldstr. - Schutzstreifen und Parkstreifen

+1 0 -1 0 wird z. T. berücksichtigt
entspricht in Teilen den Vorschlägen 
der Verwaltung / der Beschlusslage                  

1 Pers.

Summenbildung (Wertung): 68 32 34 63 Summenbildung (Personen): 107
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1. Veranlassung und Allgemeines 

Die Stadt Wedel plant den Ausbau der Straße Tinsdaler Weg, die im Südosten des 

Stadtgebietes liegt. Mit einer Länge von ca. 2 km verbindet sie die Innenstadt im 

Westen mit der Stadt- und Landesgrenze zur Freien und Hansestadt Hamburg im 

Osten.  

Im Rahmen der Sitzung des UBFA am 12.01.2023 wurde von der ADFC-Orts-

gruppe Wedel ein Ausbauvorschlag für den Tinsdaler Weg vorgestellt. Die Quer-

schnittsaufteilung sieht demnach einen beidseitigen Gehweg mit jeweils ca. 2,0 m 

Breite, einen wechselseitigen Park-/Grünstreifen mit 2,0 m Breite sowie Fahrbahn 

von 6,0 m Breite vor. Die Fahrbahn ist durch einen gepflasterten, überfahrbaren 

Mittelstreifen (0,6 m Breite) in zwei Fahrstreifen (je 2,7 m Breite) aufgeteilt. 

Auf Grundlage dieser vorgeschlagenen Querschnittsaufteilung wurde von M+O 

eine Lageplandarstellung für den Planungsbereich A für den 

• Abschnitt 1 zwischen Am Lohhof und Rudolf-Breitscheid-Straße und  

• Abschnitt 2 zwischen Rudolf-Breitscheid-Straße und Galgenberg  

als weitere Variante 6 ausgearbeitet. 

Im Folgenden werden die wesentlichen Planungsparameter und Planungsrandbe-

dingungen hinsichtlich der Realisierbarkeit bewertet. 

In den Erläuterungen wird auf folgende Regelwerke der Forschungsgesellschaft 

für (FGSV) verwiesen: 

• RASt 06: Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen 

• ERA 2010: Empfehlungen für Radverkehrsanlagen 

• EFA 2001:  Empfehlungen für Fußgängerverkehrsanlagen 

• R FGÜ 2001: Richtlinien für die Anlage und Ausstattung von Fußgänger-

überwegen 

• H BVA 2011: Hinweise für barrierefreie Verkehrsanlagen 

• HBS: Handbuch für die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen 

Darüber hinaus wurden die von der Stadt Wedel übergebenen Verkehrszählungen 

vom Mai 2022 ausgewertet.  

2. Verkehrszählung 

An den beiden Knotenpunkte K8 Bahnhofstraße-Tinsdaler Weg und K9 Tinsdaler 

Weg-Rudolf-Breitscheidstraße wurden am 10.05.2022 Verkehrszählung durchge-

führt, vgl. Anhang Abb. 3 und 4. Demnach liegen im Planungsbereich Tinsdaler 

Weg folgende Verkehrsbelastungen vor: 

• Querschnitt Tinsdaler Weg östlich Bahnhofstraße: 

o 3924 Kfz/24h im Querschnitt, 5,4% SV = 212 SV-Fzg/24h 

o Max Stundenwert 17:15 Uhr: 366 Kfz/h im Querschnitt 
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• Querschnitt Tinsdaler Weg westlich Rudolf-Breitscheid-Straße:  

o 3975 Kfz/24h im Querschnitt, 4,4% SV = 175 SV-Fzg/24h 

o Max Stundenwert 15:30 Uhr: 356 Kfz/h im Querschnitt  

 

• Querschnitt Tinsdaler Weg östlich Rudolf-Breitscheid-Straße:  

o 3990 Kfz/24h im Querschnitt, 2,3% SV = 92 SV-Fzg/24h 

o Max Stundenwert 15:30 Uhr: 345 Kfz/h im Querschnitt 

3. Vorfahrtsregelung Einmündung Rudolf-Breitscheid-Straße 

Für den Einmündungsbereich Tinsdaler Weg – Rudolf-Breitscheid-Straße wurde 

auf Grundlage der Verkehrszählung geprüft, ob alternativ zur Verkehrsregelung 

mittels Lichtzeichenanlage eine einfache Vorfahrtsberechtigung oder eine Ver-

kehrsführung mit „Rechts-Vor-Links“ ausreichend leistungsfähig wäre.  

Hierzu wurde eine EDV-gestützter Vorbemessung mit dem Programm Knobel mit 

der Verkehrsbelastung aus der Spitzenstunde um 15:30 Uhr (Summe im Knoten 

574 Kfz/h) durchgeführt.  

Demnach bewirkt ein vorfahrtsgeregelter Knotenpunkt einen sehr guten Verkehrs-

ablauf (Qualitätsstufe A, Wartezeit 8,1 s, maximal ein wartendes Fahrzeug), vgl. 

Anhang Abb. 5.  

Für die Vorfahrtsregelung „Rechts-vor-Links“ (nach HBS) wurde eine noch gute 

Qualitätsstufe A-B mit einer mittleren Wartezeit 10 s ermittelt, vgl. Anhang Abb. 6.   

Gemäß der Ergebnisse aus der Vorbemessungen kann im Einmündungsbereich 

neben der signalisierten Verkehrsführung eine vorfahrtsgeregelte Einmündung 

oder eine Verkehrsführung mit „Rechts-vor-Links“ ausreichend leistungsfähig be-

trieben werden. 

4. Belastungsbereich nach ERA 

Anhand der ermittelten Verkehrsbelastungen lassen sich an den folgenden Kno-

tenpunkten die Belastungsbereiche nach ERA Abschnitt 2.3 herleiten: 

Gemäß ERA Abschnitt 2.3. liegen die Spitzenstundenbelastungen von ca. 

345 Kfz/h bis 366 Kfz/h im Übergangsbereich zwischen den Belastungsbereichen 

I und II. Für den Belastungsbereich I wird demnach die Radverkehrsführung im 

Mischverkehr auf der Fahrbahn vorgeschlagen. Im Belastungsbereich II können 

Schutzstreifen vorgesehen werden. 

Nach ERA Abschnitt 3.1 ist bei Fahrbahnbreiten bis 6 m der Radverkehr im Misch-

verkehr bis 700 Kfz/h verträglich. Diese Verkehrsbelastung wird im vorliegenden 

Fall deutlich unterschritten. 
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Nach ERA Abschnitt 3.1 ist bei Fahrbahnbreiten zwischen 6 m und 7 m der Rad-

verkehr im Mischverkehr bis 400 Kfz/h „problematisch“. Da weder die Fahrstrei-

fenbreite über 6 m liegt noch die Verkehrsstärke im Tinsdaler Weg überschritten 

wird, ist die Radverkehrsführung im Mischverkehr nach ERA als unbedenklich ein-

zustufen. 

Für die Anordnung der Schutzstreifen wird der empfohlene Grenzwert nach ERA 

Abschnitt 3.2 von 1.000 SV-Fzg./24h in beiden Abschnitten deutlich unterschritten. 

5. Konzeptioneller Aufbau der Variante 

Die Variante des ADFC sieht folgenden grundsätzlichen Aufbau vor: 

 
Abbildung 5: Auszug Präsentation v. 12.01.2023, Lageplan (Quelle ADFC) 

 

Der Querschnitt ist wie folgt angedacht: 

 
Abbildung 6: Auszug Präsentation v. 12.01.2023, Querschnitt (Quelle ADFC) 
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6. Bewertung der Planungsparameter 

6.1 Fahrstreifenbreite 

In der Variante „ADFC“ wird eine befahrbare Fahrbahnbreite von 6,0 m vorgese-

hen. Diese Breite entspricht nach RASt 06, Abschnitt 4.3 Bild 17 dem Begegnungs-

fall PKW-LKW (≥ 5,55 m) ohne Reduzierung der Bewegungsspielräume. Bei die-

ser Fahrbahnbreite ist der Begegnungsfall LKW-LKW mit reduzierten Bewegungs-

spielräumen möglich. 

Der Begegnungsfall zwischen LKW und zwei nebeneinander fahrendenden Rä-

dern ist ab einer Fahrbahnbreite von 5,80 m möglich. 

Das Überholen eines Radfahrenden durch einen LKW ist ab einer Fahrbahnbreite 

von 5,55 m möglich. Für das Überholen mit einem PKW sind 4,75 m Fahrbahn-

breite ausreichend. 

Die geplante Fahrbahnbreite von 6,00 m ermöglicht somit alle üblichen Bemes-

sungsfälle für die Begegnung und das Überholen nach RASt 06. 

6.2 Überfahrbarer Pflasterstreifen 

Der geplante überfahrbare Pflasterstreifen in Mittellage soll eine Breite von 0,6 m 

aufweisen. Nach unserer Einschätzung kann durch den neuen und im bisherigen 

Straßenraum unbekannten Pflasterstreifen für den Kfz der Eindruck einer opti-

schen Barriere bzw. Hindernis entstehen, so dass vom Überholen eines Radfah-

renden abgesehen wird. Dies könnte beim langen Straßenabschnitt dazu führen, 

dass ein Gefühl des „Bedrängens“ beim Radfahrenden eintritt und am Fahrbahn-

rand gehalten oder sogar in den Seitenraum ausgewichen wird.  

Ferner kann der Pflasterstreifen für den Kfz-Verkehr als unechte, überbreite „Fahr-

bahnmarkierung“ verstanden werden, wodurch eine optische Zweibahnigkeit ent-

steht und die Verkehrsgeschwindigkeit durch den vermeintlichen seitlichen Sicher-

heitsabstand zum entgegenkommenden Fahrzeug zunimmt.  

Einen anderen Planungsansatz verfolgen hingegen z.B. Schutzstreifen gemäß 

ERA Abschnitt 3.2. Hierbei wird durch die Abmarkierung der Schutzstreifen am 

Fahrbahnrand der Kfz-Verkehr in die Fahrbahnmitte verlagert. Die Fahrzeuge be-

gegnen sich dadurch mit geringerem Abstand, so dass für ein vorsichtiges Vorbei-

fahren sich die Kfz-Geschwindigkeit reduziert. 

Für den Radverkehr ist das Überfahren des rauen Pflasterstreifens z.B. bei Vor-

beifahrt an haltenden Fahrzeugen mit möglichen Gefährdungen durch Unebenhei-

ten in der Oberfläche oder an den Fugen bzw. Bordverläufen verbunden. Beim 

Überfahren in Längsrichtung ist die Gefährdung am Größten. 

Darüber hinaus werden beim Überfahren des Pflasterstreifens zusätzliche Rollge-

räusche durch das Kfz erzeugt, so dass der Pflasterstreifen eine Zunahme des 

Verkehrslärms erwarten lässt. Auf Grund des schmalen Asphaltfahrstreifens und 

des erforderlichen Sicherheitsabstandes zum Ruhenden Verkehr ist davon 
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auszugehen, dass der Pflasterstreifen regelhaft durch den Linienbusverkehr über-

fahrende werden muss. Im vorliegenden Fall führt der Tinsdaler Weg zwischen der 

Bahnhofstraße und der Straße Galgenberg fast ausnahmslos durch ein Wohnge-

biet mit Einzel- und Mehrfamilienhäusern. Gemäß Lärmaktionsplan der Stadt We-

del sollen mögliche Lärmquellen vermieden werden, so dass der Pflasterstreifen 

diesem Ziel nicht zuträglich ist. 

6.3 Radverkehr 

Unter Berücksichtigung der Verkehrsbelastung (Stand Mai 2022) ist die Radver-

kehrsführung im Mischverkehr auf der Fahrbahn nach ERA Abschnitt 3.1 verträg-

lich. Es sind keine eigenständigen Radverkehrsanlagen erforderlich. 

Um das Sicherheitsgefühl unabhängig von der vorliegenden Verkehrsbelastung zu 

erhöhen, müssten eigenständige Radverkehrsanlagen in Regelbreite vorgesehen 

werden. Im vorliegenden Planungsabschnitt mit der geringen Gesamtquerschnitts-

breite von ca. 12 m können jedoch keine Radverkehrsanlagen (z.B. Radwege oder 

Radfahrstreifen) eingeplant werden, sofern weiterhin Zweirichtungsverkehr vorge-

sehen wird. Bei Einrichtung einer Einbahnstraße könne eine gegenläufige Radver-

kehrsanlage vorgesehen werden. 

6.4 Fußverkehr 

Für den Fußverkehr ist nach RASt 06 Abschnitt 4.7 bzw. 6.1.6.1 eine Regel-Sei-

tenraumbreite von 2,5 m vorzusehen. Eine grundsätzliche Reduzierung des Geh-

weges auf gesamter Strecke geht zu Lasten der Verkehrsqualität der zu Fuß Ge-

henden. Ein Begegnen von zu Fuß Gehenden und ist nur unter Inanspruchnahme 

der Sicherheitsräume bzw. nur mit Einschränkung des Verkehrsraumes möglich. 

Für eine uneingeschränkte Nutzung des Seitenraumes durch mobilitätseinge-

schränkte Personen (Begegnungsfall Rollstuhlfahrende) ist nach HBV A Abschnitt 

3.3.1 eine Regelbreite von 2,70 m definiert. Beide Regelbreiten werden in der Pla-

nung deutlich unterschritten, so dass einerseits das Risiko durch Gefährdungen 

vorbeifahrender Fahrzeuge steigt und sich zum anderen die Konflikte im Seiten-

raum zwischen den Nutzungsteilnehmenden erhöhen. Bei letzterem Aspekt ist zu-

dem zu berücksichtigen, dass Kinder bis zum 10. Lebensjahr den Seitenraum re-

gelhaft mit dem Rad befahren dürfen. 

Darüber hinaus ist die reduzierte Gehwegbreite im Bereich der Parkstände nach 

unserer Einschätzung sehr kritisch zu bewerten. Durch aufschlagende Türen 

„Dooring-Effekt“ entstehen zusätzliche Gefährdungen für den Fußverkehr.  

Bei der vorgeschlagenen Variante gehen die zusätzlichen Verkehrsflächen für den 

Kfz- und Radverkehr (vgl. Abschnitt 6.1) zu Lasten des Fußverkehrs (reduzierte 

Gehwegbreite). 
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6.5 Fußgängerüberwege 

Die Randbedingungen für die Anordnungsfähigkeit von Fußgängerüberwegen 

(FGÜ) ist die EFA bzw. die R FGÜ heranzuziehen. Gemäß EFA Abschnitt 3.3.2 

Bild 6 ist bei der vorhandenen Verkehrsbelastung von ca. 370 Kfz/h in der Spit-

zenstunde der Einsatzbereich eines FGÜ nicht erfüllt, so dass u.E. FGÜ auf der 

Strecke nicht anordnungsfähig sind. 

Gemäß EFA Abschnitt 3.3.2.1 sind Querungsanlagen (z.B. FGÜ) allerdings unab-

hängig von der Belastung zweckmäßig, „wenn regelmäßig mit Schutzbedürftigen 

Fußgängern, wie z.B. Kindern und älteren Menschen zu rechnen ist.“ Auf Grund 

der angrenzenden Gemeinschaftsschule trifft dieser Fall für den Einmündungsbe-

reich Tinsdaler Weg – Rudolf-Breitscheid-Straße zu, so dass die Einrichtung von 

FGÜ in diesem Bereich im Hinblick auf die Schulwegsicherung gerechtfertigt und 

u.E. anordnungsfähig ist. 

Wir weisen darauf hin, dass an der Einmündung Tinsdaler Weg – Rudolf-Breit-

scheid-Straße im Bestand eine leistungsfähige Lichtsignalanlage vorhanden ist. 

Ob der Ersatz der LSA durch einen FGÜ vorzusehen ist, ist in der weiteren Pla-

nung abzustimmen.  

6.6 Zulässige Höchstgeschwindigkeit 30 km/h 

Für die Anordnung einer streckenbezogenen Geschwindigkeitsbegrenzung von 

30 km/h müssen die Kriterien nach VwV StVO „Zu Zeichen 274 Zulässige Höchst-

geschwindigkeit“ Nr. I. und XI. erfüllt sein. Hierzu zählen u.a. häufige geschwindig-

keitsbedingte Unfälle bzw. gefährliche Verkehrssituationen, Lage im Bereich von 

Kita und Schulen, Lage im Bereich von Pflegeeinrichtungen oder Krankenhäusern.  

Im vorliegenden Fall ist die Anforderung im Bereich der Gemeinschaftsschule ge-

geben, so dass gemäß Bestand eine Geschwindigkeitsbegrenzung im Bereich der 

Schule ausgeschildert wird.  

Im übrigen Streckenabschnitt sind die Anforderungen nicht erfüllt, so dass eine 

Geschwindigkeitsbegrenzung u.E. nicht anordnungsfähig erscheint. Abstimmun-

gen mit der zuständigen unteren Verkehrsbehörde müssen erfolgen. 

Die Ausweisung einer Tempo 30-Zone ist gemäß VwV StVO Nr. XI. u.a. nur in 

Straße vorzusehen, bei denen der „Durchgangsverkehr von geringer Bedeutung 

ist.“ Dies trifft im vorliegenden Fall nicht zu (Vorbehaltsnetz), so dass die Tempo 

30-Zone ebenfalls nicht anordnungsfähig scheint. 

6.7 Bodenschwellen (Sinuswellen) 

Der geplante Einsatz von Bodenschwellen stellt eine mögliche bauliche Maß-

nahme gemäß RASt 06 Abschnitt 6.2.1 dar, die bei „unangemessenen Geschwin-

digkeiten“ zum Einsatz kommen soll. Der vorliegende Straßenabschnitt ist dem 

Vorbehaltsnetz mit einer zulässigen Geschwindigkeit von 50 km/h zugeordnet. Zu-

nächst ist daher zu prüfen, ob derzeit das Geschwindigkeitsniveau unangemessen 
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überschritten wird und folglich die baulichen Maßnahmen, die eine Einschränkung 

der Leichtigkeit des Verkehrs führen, rechtfertigen. Hierzu sollten Abstimmungen 

mit der zuständigen unteren Verkehrsbehörde erfolgen. 

Ferner ist der Einsatz von Bodenschwellen mit der Feuerwehr, dem Rettungs-

dienst und der Polizei abzustimmen. Bodenschwellen stellen zusätzliche Hinder-

nisse dar, die durch die erforderliche angepasste Fahrweise zu einem verlängerten 

Rettungsweg führen. Von daher sind Bodenschwellen aus Sicht der Einsatzfahrten 

grundsätzlich ungeeignet und nicht vorzusehen. 

Darüber hinaus sind bauliche Maßnahmen bei Linienbusverkehr zu vermeiden 

(vgl. RASt 06 Abschnitt 6.2.1), da hiermit Komforteinbußen für Fahrgäste sowie 

fahrdynamische Nachteile einhergehen. Im Übrigen wird darauf hingewiesen, dass 

nach RASt 06 Abschnitt 6.2.2.2 die Rampenneigungen max. 1:15 vorzusehen 

sind.  

Nach unserer Einschätzung ist eine generelle Anhebung des Fahrbahnniveaus 

insbesondere im Einmündungsbereich der Verkehrssicherheit nicht zuträglich. Für 

den Fußverkehr bedeutet eine Anhebung zwar grundsätzlich eine Verbesserung 

der Qualität der Querung, es ergeben sich jedoch Nachteile in der Führung des 

Kfz durch die fehlende bzw. reduzierte Seitenführung durch das abgesenkte Hoch-

bord. Der Sicherheitsraum für den Fußverkehr im Seitenraum könnte durch den 

Kfz-Verkehr in Anspruch genommen werden. 

Eine barrierefreie Querung der Fahrbahn wird durch eine getrennte Querung mit 

differenzierten Bordhöhen nach H BVA Abschnitt 3.3.4.2 gewährleistet, vgl. nach-

folgende Abb. 1.  

 
Abbildung 1: Beispiel einer getrennten Querung mit 0 cm und 6 cm (Quelle: eigene Aufnahme) 

Aus Sicht der Barrierefreiheit stellt die generelle Aufhöhung der Einmündungs-/ 

Querungsbereiche somit kein Vorteil dar. 

6.8 Roter Fahrbahnbelag 

Der Einbau von farbigen Asphaltbelägen ist bautechnisch möglich. Hinsichtlich der 

Befahrbarkeit ist von keinen Nachteilen gegenüber den konventionellen Asphalt-

deckschichten auszugehen. Üblicherweise werden jedoch nur besondere Gefah-

renbereich (z.B. Kreuzungen und Einmündungen) oder Verkehrsflächen bestimm-

ter Verkehrsteilnehmer (z.B. Radfahrstreifen) durch flächige Farbmarkierungen 

oder Farbasphalte hervorgehoben.  
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Ob eine vollständige Einfärbung des betrachteten Straßenzuges hinsichtlich der 

Verkehrssicherheit Vorteile mit sich bringt, kann z.Zt. nicht beurteilt werden. Es ist 

davon auszugehen, dass nach Fertigstellung der neuen Verkehrsräume zunächst 

von einer höheren Sensibilität der Verkehrsteilnehmer auszugehen ist. Anschlie-

ßend wird ein Gewöhnungseffekt eintreten. 

6.9 Bewertung 

Der vorhandene Straßenquerschnitt mit ca. 12 m Breite lässt eine kombinierte Ein-

richtung von Gehwegen und Radverkehrsanlagen sowie eine Fahrbahn mit Regel-

breiten nach RASt, ERA, EFA bzw. H BVA nicht zu. Bei einer Berücksichtigung 

der Regelbreiten wäre für beidseitige barrierefreie Gehweg, einseitige Längspark-

stände und eine Fahrbahnbreite für den uneingeschränkten Begegnungsfall 

Bus/Bus eine Querschnittsbreite von ca. 14 m erforderlich, vgl. Abb. 2. 

  
Abbildung 2: Ausbau mit Regelbreiten gemäß FGSV Regelwerke 

 

Unter Berücksichtigung der vorgenannten Aspekte und Erläuterungen scheint die 

vorgeschlagene Variante 6 „ADFC“ nach unserer Einschätzung keine Vorteile ge-

genüber den bisherigen Varianten aufzuweisen. Dem Grunde nach ähnelt die Va-

riante dem Bestand. Im Vergleich zur Variante a) „Ausbau ähnlich Bestand“ wird 

die zusätzliche Fahrbahnbreite von 0,5 m zu Lasten der Gehwegbreite geplant. 

Bei Berücksichtigung der im Planungsbereich liegenden Gemeinschaftsschule 

und der geringen Verkehrsbelastung, sollte u.E. den schwächsten 
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Verkehrsteilnehmenden (hier Fußverkehr, Schülerinnen und Schüler) ein mög-

lichst großer Verkehrsraum (Gehweg) zugestanden werden. 

Das Ziel der Beschlusslage „Verbesserung für Radfahrende vorsehen und sichere 

Radverkehrsanlagen bauen“ wird bei dieser Variante nicht berücksichtigt. Radver-

kehrsanlagen können bei der erarbeiteten Variante „Schutzstreifen“ für den Zwei-

richtungsverkehr bzw. Variante „Einbahnstraße“ durch einen baulichen Radweg in 

Gegenrichtung vorgesehen werden. 

 

Aufgestellt, Oststeinbek, den 27.02.2023 

 

gez. i.A. Kühner 
(Unterschrift) 

 

7. Anlagen 

• Lagepläne Bereich A, (2 Planblätter) 

• Systemschnitt Bereich A (1 Planblatt) 
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8. Anhang 

 
Abbildung 3: Auszug Verkehrszählung Knoten K8 Bahnhofstraße-Tinsdaler Weg (Quelle ARGUS) 
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Abbildung 4: Auszug Verkehrszählung Knoten K9 Tinsdaler Weg-Rudolf-Breitscheidstraße (Quelle ARGUS) 
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Abbildung 5: Ergebnis Vorbemessung, vorfahrtsgeregelte Einmündung nach HBS 

 

  
Abbildung 6: Ergebnis Vorbemessung: Ergebnis „Rechts-vor-Links“ nach HBS 
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